Checkliste
Kinderbetreuungskosten
Im Rahmen der Familienpakets  wurde durch das Steuerreformgesetz 2009 die Absetzbarkeit von

Kinderbetreuungskosten erweitert. Am 30.4. erging die erste BMF-Info zu diesem Thema (BMF-010222/0092-VI7/200) und am 24.6. eine ergänzende BMF-Info (BMF-010222/0120-VI/7/2009),

welche hier verarbeitet wurden.
KLAUS HILBER

Steuerfreier Zuschuss des Arbeitgebers (§ 3 Abs 1 Z 13 lit b EStG)
( Begünstigte ArbeitnehmerIn

· für das Kind muss mehr als sechs Monate im Kalenderjahr der Kinderabsetzbetrag zustehen
· Kinderbetreuungszuschuss an freie Dienstnehmer ist nicht steuerbefreit
( Begünstigtes Kind

· Kind iSd § 106 Abs 1 EStG

· zu Beginn des Kalenderjahrs wurde das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet                                                                                                       
( Gruppenmerkmal

· Steuerfreiheit nur dann, wenn der Zuschuss allen ArbeitnehmerInnen oder Gruppen von ArbeitnehmerInnen angeboten wird.

· Maximal € 500,-- pro Kalenderjahr pro Kind

· Abgrenzung zwischen Gruppen muss betriebsbezogen sein (nicht personenbezogen – z. B. alleinerziehende Mütter)

· Zulässiges Gruppenmerkmal z. B.: alle Dienstnehmer, die für ein Kind bis zum 10. Lebensjahr den Kinderabsetzbetrag beziehen

( Voraussetzungen für Steuerfreiheit sind dem Arbeitgeber schriftlich zu melden – neues Formular L 35; Wegfall der Voraus-

    setzungen muss der Arbeitnehmer ebenfalls melden.

Kinderbetreuungskosten (§34 Abs 9 EStG)
( Abzugsfähig sind nur die unmittelbaren Kosten für die ausschließliche Kinderbetreuung (nicht hingegen Kosten für Verpflegung

   oder Schulgeld für Privatschulen).

( Detaillierte Darstellung in der Rechnung erforderlich, aus der die Gesamtkosten und die abzugsfähigen Kosten hervorgehen.

( Bis zum Besuch der Pflichtschule ist immer von Kinderbetreuung auszugehen, danach sind die Aufwendungen in Schulbesuch

    und Betreuung außerhalb der Schulzeit zu trennen.

( Kosten für die Betreuung während der schulfreien Zeit sind abzugsfähig (z. B. Nachmittagsbetreuung oder Ferienbetreuung).

( Maximal € 2.300,-- pro Kind und Kalenderjahr nach dem neuen Abs 9, zusätzlich als außergewöhnliche Belastung (mit Selbst-

    behalt) nach den bisherigen allgemeinen Grundsätzen (vgl Rz 901 lStR).

( Nachweis der Aufwendungen: Die Kinderbetreuungseinrichtung bzw. die pädagogisch qualifizierte Person muss eine Rechnung 

    bzw. Zahlungsbeleg mit folgenden Angaben ausstellen:

· Name und Sozialversicherungsnummer bzw. Kennnummer der Europäischen Krankenversicherungskarte des Kindes,

· Zeitraum der Kinderbetreuung

· bei privaten Einrichtungen Hinweis auf die Bewilligung zur Führung der Einrichtung,

· bei pädagogisch qualifizierten Personen Name, Adresse, Sozialversicherungsnummer bzw. Kennnummer der Europäischen Krankenversicherungskarte und Vorliegen der konkreten Qualifikation durch Beilage einer Kopie              

des entsprechenden Zeugnisses (z. B. Kursbestätigung).







Kinderbetreuungseinrichtung
( Kinderbetreuungseinrichtungen sind insbesondere:
· Kinderkrippen (Kleinkinderkrippen, Krabbelstuben)

· Kindergärten (allgemeine Kindergärten, Integrations-, Sonder- und Übungskindergärten)

· Betriebskindergärten

· Horte (allgemeine Horte, Integrations-, Sonder- und Übungshorte)

· altersgemischte Kinderbetreuungseinrichtungen (z. B. Tagesheimstätten, Kindergruppen, Kinderhäuser)

· elternverwaltete Kindergruppen

· Spielgruppen

· Kinderbetreuung an Universitäten
Pädagogisch qualifizierte Personen

( Betreuungsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben.

( Grundsätzlich: Personen, die eine Ausbildung zur Kinderbetreuung und Kindererziehung im Mindestausmaß von 8 Stunden

    nachweisen können.

( Wenn Betreuungsperson zwischen 16. und 21. Lebensjahr: Nachweis einer mindestens 16-Stunden-Ausbildung notwendig.

( Die Ausbildung kann im Rahmen von Spezialkursen erworben werden oder im Rahmen anderer Ausbildungen, in denen diese

    Kenntnisse im vorgesehenen Ausmaß vermittelt werden. Gleichwertige Ausbildung im EU- bzw. EWR-Raum werden anerkannt.

( Eine den Erfordernissen entsprechende Ausbildung ist insbesondere in folgenden Fällen gegeben:

· Lehrgänge für Tageseltern nach den diesbezüglichen landesgesetzlichen Vorschriften, Schulung für Au-Pair-Kräfte iSd § 49 Abs 8 ASVG, Elternbildungsseminare, Babysitterausbildung, Ausbildung zur Kindergartenpädagogin, zur Horterzieherin, Früherzieherin, abgeschlossenes pädagogisches Hochschulstudium an einer Universität, einer Pädagogischen Akademie oder einer vergleichbaren Einrichtung sowie ein pädagogisches Teilstudium (z. B. Wirtschaftspädagogik)

· Welche Kurse diese Voraussetzungen erfüllen, wird auf der Homepage des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und  Jugend (www.bmwfj.gv.at) veröffentlicht.

( Au-Pair-Kräfte müssen 8- oder 16-Stunden-Kurs innerhalb der ersten beiden Monate in Österreich absolvieren. Erfahrungen

   durch einen früheren Aufenthalt reichen nicht aus.

( Erfolgt eine Kinderbetreuung bereits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der ersten Information (30.4.), ohne dass die 
    betreuende Person über die für die Anzugsfähigkeit erforderliche Ausbildung verfügt, bestehen keine Bedenken, wenn die

    Ausbildung spätestens bis 31.12.2009 nachgeholt wird.

( Erfolgt die Kinderbetreuung durch eine pädagogisch qualifizierte Person, die Angehörige iSd § 25 BAO ist und die zum selben

    Haushalt wie das Kind gehört, darf ein an diese Person ausbezahlter Zuschuss gem § 3 Abs 1 Z 13 lit b EStG 1988 nicht 

    Steuerfrei behandelt werden bzw. sind gem. § 34 Abs 9 EStG 1988 die Kinderbetreuungskosten nicht steuerlich abzugsfähig.

